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Texte du Praesidium Amendement proposé

(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die

Union in den Bereichen, die nicht in ihre

ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur

tätig, sofern und soweit die Ziele der in

Betracht gezogenen Maßnahmen von den

Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch

auf regionaler oder lokaler Ebene ausrei-

chend erreicht werden können, sondern

vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer

Wirkungen auf Unionsebene besser er-

reicht werden können.

Die Organe der Union wenden das Subsi-

diaritätsprinzip nach dem Protokoll über

die Anwendung der Grundsätze der Subsi-

diarität und der Verhältnismäßigkeit im

Anhang zur Verfassung an. Die nationalen

Parlamente achten auf die Einhaltung des

Subsidiaritätsprinzips nach dem in diesem

Protokoll vorgesehenen Verfahren.

(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die

Union in den Bereichen, die nicht in ihre

ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur

tätig, sofern und soweit die Ziele der in

Betracht gezogenen Maßnahmen von den

Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch

auf regionaler oder lokaler Ebene ausrei-

chend erreicht werden können, sondern

vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer

Wirkungen auf Unionsebene wirksamer

erreicht werden können.

Die Organe der Union wenden das Subsi-

diaritätsprinzip nach dem Protokoll über

die Anwendung der Grundsätze der Subsi-

diarität und der Verhältnismäßigkeit im

Anhang zur Verfassung an. Die nationalen

Parlamente achten auf die Einhaltung des

Subsidiaritätsprinzips nach dem in diesem

Protokoll vorgesehenen Verfahren.

Begründung:

Um zu erreichen, dass die Union nur dann handelt, wenn es wirklich erforderlich ist, erscheint es

angebracht, die zweite Bedingung des Subsidiaritätsgrundsatzes zu präzisieren. Der letzte Halbsatz

sollte lauten: „… wegen ihres Umfanges oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene wirksamer erreicht

werden können.“, um dieser Bedingung mehr Gewicht zu verleihen.


